
30

 | Der Grundstein | Mai 2021

Meine IG BAU in der Region:
Berlin-Brandenburg

3030

Bezirksjugend- 
konferenzen

MARK BRANDENBURG 

Samstag, 5. Juni, 11 bis 15 Uhr, Potsdam

 Verbindliche Anmeldung bis zum 30. Mai 

an nicolas.drexel@igbau.de.

Die Teilnahme ist in Präsenz und digital 

möglich. Der genaue Ort wird Euch nach 

Anmeldung mitgeteilt. 

Für Verpflegung wird gesorgt. 

Tagesordnung: siehe unten eingerahmt.

SÜDBRANDENBURG  

Samstag, 29. Mai, 11 bis 15 Uhr, Cottbus

Verbindliche Anmeldung bis zum 23. Mai 

an nicolas.drexel@igbau.de. 

Die Teilnahme ist in Präsenz und digital 

möglich. Der genaue Ort wird Euch nach 

Anmeldung mitgeteilt. 

Für Verpflegung wird gesorgt. 

Tagesordnung: siehe unten eingerahmt.

Tagesordnung:

1.  Begrüßung

2.  Die Junge BAU in unserem Bezirk

3.  Aktuelle Themen der Jungen BAU

4.  Bestätigung des/der Wahlleiter*in

5.  Wahl des Bezirksjugendvorstandes 

5a.  Wahl des/der Vorsitzenden, 

5b.  Wahl des/der stellvertr. Vorsitzenden, 

5c.  Wahl weiterer Mitglieder

6.  Wahl von zwei Mitgliedern des  

Bezirksbeirats

7.  Wahl von einem Delegierten zur  

Bundesjugendkonferenz

8.  Anträge

9.  Sonstiges

Bauhauptgewerbe  

Regionale Tarifkonferenz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Bundestarifkommission hat am 

16. April ihre Forderungen für die Bautarif-

runde 2021 beschlossen. Vorgeschaltet 

waren 12 regionale Tarifkonferenzen. Die 

für unsere Region Berlin-Brandenburg 

fand am 26. März (erstmals in digitaler 

Form) statt. Mit dabei waren Kollegen 

aus den verschiedensten Berliner und 

Brandenburger Baubetrieben, u. a. MBU, 

Schälerbau, Strabag, Eurovia und TRP. 

Als Gast konnten wir IG BAU-Verhand-

lungsführer und Bundesvorstandsmitglied 

Carsten Burckhardt begrüßen.

Nach intensiver Diskussion der Rahmen-

daten der Branche und der regionalen Be-

sonderheiten haben sich die Kolleg*innen 

hierbei einstimmig auf folgende Forderun-

gen geeinigt:

• 4,8%ige Erhöhung der Löhne, Gehälter 

und Ausbildungsvergütungen

• 12-monatige Laufzeit der abzuschlie-

ßenden Tarifverträge

• Kündigung der Öffnungsklausel Ost

• Kündigung Standortsicherung Berlin

• Angleichung Ost an West

Die Forderungen unserer Berliner und 

Brandenburger Kollegen*innen wurden in 

die Sitzung der Bundestarifkommission 

eingebracht.

Zudem konnten wir auf unserer Regiona-

len Tarifkonferenz in unseren sehr gut or-

ganisierten Betrieben zusätzliche Vertreter 

für die Bundestarifkommission gewinnen. 

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 

die Betriebe, in denen die Kolleg*innen ei-

ne hohe Mitgliederzahl aufweisen, auch 

dementsprechend Gehör finden.

Wir bedanken uns bei den zahlreich teilge-

nommenen Kolleg*innen recht herzlich 

und wünschen allen neu gewählten viel 

Erfolg und Kraft für ihre Tätigkeit in der 

Bundestarifkommission.

Und alle anderen Kolleg*innen, die dies 

hier lesen: Lasst uns diese Tarifrunde Bau 

alle zusammen zum Erfolg bringen!

Eure IG BAU Berlin-Brandenburg

Benjamin Wodrich, Gewerkschaftssekretär

Neuer Vergabemindestlohn  

in Brandenburg

Deutliche Steigerung: Vergabemindest-

lohn bei öffentlichen Aufträgen steigt im 

Land Brandenburg auf 13 Euro

Nach einigen Verzögerungen ist es nun 

amtlich: der Vergabemindestlohn bei neu-

en Ausschreibungen des Landes oder der 

Kommunen steigt zum 1. Mai 2021 auf 

13 Euro pro Stunde. Dies hat der branden-

burgische Landtag am 24. März beschlos-

sen. Aktuell liegt er noch bei 10,85 Euro. 

Damit werden Dienstleister, Bau- und 

Handwerksfirmen vertraglich verpflichtet, 

Mitarbeiter*innen mindestens diesen 

Stundenlohn zu zahlen, wenn sie einen 

solchen öffentlichen Auftrag annehmen.

Augen auf bei den Abrechnungen!

Wer im Auftrag des Landes oder der Kom-

munen Objekte reinigt, sollte seine Mai-

Abrechnung genauer unter die Lupe neh-

men. Auch kann im Vorfeld die eigene Ob-

jektleitung gefragt werden, ob für das Ob-

jekt der neue Vergabemindestlohn gilt. Ihr 

solltet bei Unklarheiten in jedem Fall die 

IG BAU kontaktieren.
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Bitte Veranstaltungshinweise beachten – 

keine persönlichen Einladungen

Was bedeutet die Anhebung des 

Vergabemindestlohns für bereits 

laufende Aufträge?

Es kommt auf den Vertragsinhalt des lau-

fenden Auftrags an. Die üblichen Vertrags-

formulare der brandenburgischen Landes-

regierung beinhalten seit 2013, dass eine 

Erhöhung auch während des laufenden 

Auftrags umgesetzt werden muss. Vor al-

lem kommunale Vergabeverträge können 

aber anders formuliert sein. Für weitere 

Infos solltet Ihr auch hier am besten das 

Gespräch mit der IG BAU suchen.

Auftragshöhe und Übernahme 

der Mehrkosten

Zu beachten ist, dass der Vergabemindest-

lohn in der Gebäudereinigung erst ab ei-

ner Auftragsgröße von 5000 Euro gilt. Die 

allermeisten Aufträge überschreiten aber 

diese Größe. Außerdem ist wichtig, dass 

nicht die Firmen selbst den Unterschied 

zwischen höherem Vergabemindestlohn 

und niedrigeren Tariflöhnen übernehmen. 

Mögliche Mehrkosten werden durch den 

Kunden der öffentlichen Hand getragen. 

Dies dürfte insbesondere bei der Vergabe 

von Innen- und Unterhaltsreinigungsarbei-

ten der Fall sein, da hier der Tariflohn noch 

unterhalb des Vergabemindestlohns liegt.

Vergabemindestlohn in BERLIN

In Berlin liegt der Vergabemindestlohn 

seit dem 1. Mai 2020 bei 12,50 Euro pro 

Stunde. Er gilt allerdings nur verpflichtend 

für öffentliche Aufträge des Landes oder 

der Bezirke, die nach diesem Datum aus-

geschrieben wurden. Aufträge bzw. Aus-

schreibungen, die vor Mai 2020 bereits 

angelaufen sind, sind in der Regel nicht zu 

einer Erhöhung verpflichtet. Bedingung 

für die Anwendung ist in der Gebäuderei-

nigung ein Mindestauftragswert von mehr 

als 10 000 Euro. Je nach konkretem Auf-

traggeber gibt es aber auch Ausnahmen 

oder andere Mindesthöhen. 

Deshalb gilt auch für den Vergabemindest-

lohn in Berlin: bei Fragen/ Unklarheiten 

am besten eine Beratung durch die IG BAU 

nutzen. Du hast WEITERE FRAGEN zum 

Vergabemindestlohn? Dann melde Dich 

bei uns!

Markus Baumgartner (IG BAU), 

0151 42177269 oder 

markus.baumgartner@igbau.de

Jahresurlaub 2021 und Kurzarbeit

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden 

im Jahr 2020 die Zugangsvoraussetzungen 

zum Kurzarbeitergeld vom Gesetzgeber 

vereinfacht und mittlerweile verlängert. In 

2020 gab es zudem die Sonderregelung, 

dass die Einbringung von Erholungsurlaub 

aus dem laufenden Urlaubsjahr zur Ver-

meidung von Kurzarbeit nicht eingefordert 

werden kann. Diese Erleichterung wurde 

nun für das Jahr 2021 durch die Bundes-

agentur für Arbeit mit einer fachlichen 

Weisung vom 23.12.2020 zurückgenom-

men. In Bezug auf die Einbringung von 

Urlaub im laufenden Jahr hat das ganz 

konkrete Auswirkungen. In Betrieben, in 

denen Kurzarbeit herrscht, muss nicht ver-

planter Urlaub vor der Gewährung von 

Kurzarbeitergeld zwingend eingebracht 

werden. Wir raten euch deshalb dringend, 

soweit noch nicht geschehen, Euren Ur-

laub zu planen und entsprechend bei eu-

rem Arbeitgeber zu beantragen. Für Fra-

gen stehen wir Euch gern zur Verfügung:

MITGLIEDERBÜRO BERLIN

Tel.: 030 2062060, berlin@igbau.de

(Rechtsberatung: montags/donnerstags 

Terminvereinbarung Tel.: 030 206206-40)

MITGLIEDERBÜRO POTSDAM

Tel.: 0331 230796, potsdam@igbau.de

(Rechtsberatung: dienstags.

Bitte vorher Termin vereinbaren!)

MITGLIEDERBÜRO EBERSWALDE

Tel.: 03334 380150, 

eberswalde@igbau.de

(Rechtsberatung: mittwochs.

Bitte vorher Termin vereinbaren!)

MITGLIEDERBÜRO COTTBUS

Tel.: 0355 7843690, cottbus@igbau.de

(Rechtsberatung: dienstags.

Bitte vorher Termin vereinbaren!)

 Abgabeschluss Termine
Abgabeschluss für Termine/Mitteilungen 

in der nächsten Ausgabe ist der 17. Mai.


